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RS OGH 1989/2/23 7Ob519/89,
2Ob588/95 (2Ob589/95), 6Ob189/98g,

6Ob244/99x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1989

Norm

ABGB §650

Rechtssatz

Auch ein Vermächtnisnehmer kann durch ein Legat (Untervermächtnis, Sublegat) belastet werden.

Entscheidungstexte

7 Ob 519/89

Entscheidungstext OGH 23.02.1989 7 Ob 519/89

2 Ob 588/95

Entscheidungstext OGH 26.05.1997 2 Ob 588/95

Auch; Beisatz: Hier: Verpflichtung der Vermächtnisnehmerin Sublegaten das Fruchtgenußrecht an einer

Liegenschaft einzuräumen. (T1) Veröff: SZ 70/102

6 Ob 189/98g

Entscheidungstext OGH 15.10.1998 6 Ob 189/98g

Auch; Beisatz: Hier: Verpflichtung des Vermächtnisnehmers zur Einräumung von Unterbeteiligungen am

Gesellschafterrecht einer OHG. (T2) Veröff: SZ 71/166

6 Ob 244/99x

Entscheidungstext OGH 25.11.1999 6 Ob 244/99x

Beisatz: Das Sublegat kann in der Einräumung eines Fruchtgenussrechts oder auch eines Wohnrechts in einem

schon bestehenden Objekt bestehen. Das gesetzliche Vorausvermächtnis des überlebenden Ehegatten an der

Ehewohnung (§ 758 ABGB) wird als Sublegat angesehen, wenn die Ehewohnung vom Erblasser legiert wurde. (T3);

Veröff: SZ 72/197
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